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16.08.2006/LR 

Gestützt auf einen Gemeindeversammlungsbeschluss vom 16.12.1968 erlässt der 

Gemeinderat folgende Verordnung: 

 

§ 1 Mittel 
Die Einwohnergemeinde Reinach führt einen Personalfonds, welcher jährlich mit 

Fr. 5'000.--bis zur Höchstlimite von Fr. 30'000.-- geäufnet wird. 

 

§ 2 Antrag  
Über Zuwendungen aus dem Personalfonds entscheidet der Gemeinderat auf 

Antrag eines Gemeinderatsmitgliedes oder eines Gemeindeangestellten. 

 

§ 3 Zweck 
Der Personalfonds kann zu folgenden Zwecken verwendet werden: 

a)  Zinslose Darlehen zur Überbrückung von finanziellen Notsituationen, wobei 

der Gemeinderat den Rückzahlungsmodus jeweils festlegt 

b)  à-fonds-perdu-Beiträge bei besonderen Notlagen. 

 

§ 4 Mögliche Bezüger1 
Als Bezüger kommen die Mitarbeitenden der Gemeinde in Frage. 
 

§ 5 2 
 

 

Diese Verordnung tritt auf den 1.1.1979 in Kraft. 

 

 

 

Gemeinderat Reinach BL 
 

H. Haidlauf R. Wassermann 

Der Präsident Der Verwalter 

 

 

                                                        
1 Revidiert mit GRB vom 5. April 2005 
2 Aufgehoben mit GRB vom 5. April 2005 


